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 Wissenswertes ____________________________  
 

UBA veröffentlicht neue Leitfäden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat neue Leitfäden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von Mobiltele-

fonen, Smartphones und Tablets, Tintenpatronen und Tonerkartuschen für Drucker, Kopierer sowie Multifunktions-

geräte veröffentlicht. Die Leitfäden ermöglichen die Ermittlung von Geräten, die langlebig konstruiert, reparierbar 

und gut recycelbar sind, einen geringen Energieverbrauch aufweisen und sich durch eine Vermeidung von umwelt-

belastenden Materialien und gesundheitsschädlichen Emissionen auszeichnen. Den Leitfäden lassen sich alle für 

öffentliche Auftraggeber wesentlichen Informationen und Empfehlungen für die Einbeziehung von Umweltaspekten 

in die Vergabe- und Vertragsunterlagen entnehmen. In der Anlage der Leitfäden findet sich jeweils ein Anbieterfra-

gebogen. Dieser dient als Anlage zum Leistungsverzeichnis. Damit ist hinsichtlich der umweltbezogenen Anforde-

rungen lediglich ein entsprechender Verweis im Leistungsverzeichnis erforderlich, um den Auftragsgegenstand 

eindeutig und erschöpfend zu beschreiben. Darüber hinaus erleichtert der Anbieterfragebogen der ausschreiben-

den Stelle die Prüfung der Angebote. Die Leitfäden finden Sie hier. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, muellers@abz-bayern.de, 089 511 631 72 

 

 

Bekanntmachungsservice startet 

Auftragsbekanntmachungen von Bund, Ländern und Kommunen sind bislang auf vielen verschiedenen Plattformen 

veröffentlicht. Die Suche nach Aufträgen kann sich äußerst umfangreich gestalten. Unter Leitung des Beschaf-

fungsamtes des BMI wurde der Bekanntmachungsservice entwickelt. Dieser soll den Aufwand auf ein notwendiges 

Minimum reduzieren.  

Der Bekanntmachungsservice ist ein wesentlicher Bestandteil des Datenservice Öffentlicher Einkauf. Seit Mitte 

Dezember 2022 ist der Bekanntmachungsservice frei zugänglich und erreichbar unter www.oeffentlichevergabe.de. 

Hier sollen perspektivisch alle Bekanntmachungen von Bund, Ländern und Kommunen gefunden werden können. 

Ab Oktober 2023 dann in dem verbindlichen EU-Format eForms.  

Die Daten umfassen derzeit Ausschreibungen der Hansestadt Bremen sowie die auf www.service.bund.de veröf-

fentlichten Bekanntmachungen. Die Bereitstellung von Daten für den Bekanntmachungsservice wird Schritt für 

Schritt durch immer mehr Plattformen erfolgen. Ende Januar 2023 sollen bereits alle Daten der e-Vergabe des 

Bundes verfügbar sein. 

 

Ansprechpartner: 

Lars Wiedemann, wiedemann@abst-mv.de, 0385 61738117 

 

 

Öffentliche Konsultation zur Änderung des Vergaberechts 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat eine Befragung zur Transformation des Ver-

gaberechts gestartet. Bis zum 14. Februar haben öffentliche Auftraggeber, Sektorenauftraggeber, Organisationen, 

Unternehmen, Verbände und interessierte Bürgerinnen und Bürger Zeit, um Ideen und Vorschläge zur Reform des 

Vergaberechts einzubringen.  

Das BMWK hat einen Fragebogen zu 5 Themenkomplexen erstellt: Die Stärkung der umwelt- und klimafreundlichen 

Beschaffung sowie der sozial-nachhaltigen Beschaffung, die Digitalisierung des Beschaffungswesens, die Verein-

fachung und Beschleunigung von Vergabeverfahren sowie die Förderung von Mittelstand, Start-Ups und Innova-

tionen. Damit werden Koalitionsvereinbarungen der Ampelparteien zur Vereinfachung, Professionalisierung, Digi-

talisierung und Beschleunigung des Vergaberechts umgesetzt. Die Ergebnisse der Befragung fließen in die Vorbe-

reitung von Stakeholder-Fachgesprächen sowie einen Gesetzesentwurf des federführenden BMWK ein.  

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen
mailto:muellers@abz-bayern.de
http://www.oeffentlichevergabe.de/
http://www.service.bund.de/
mailto:wiedemann@abst-mv.de
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Weitere Informationen und den Fragebogen finden Sie hier.  

Ihre Ansprechpartnerin: 

Kathrin Buckesfeld, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.: kathrin.buckesfeld@absthessen.de, Tel.: 0611-974588-19 

 

 

 
 

 Recht ____________________________________  
 

Nachforderung von Unterlagen und Gewährung von Nachlässen bei der Beschaffung von Arbeitsheften 
für den Schulunterricht  
 

Aus der bloßen Hervorhebung eines Nachweises in einer Aufzählung ergibt sich nicht unmissverständlich, dass 

dieser bereits mit dem Angebot vorgelegt werden muss.  

Preisnachlässe können auch für Sammelbestellungen von Arbeitsheften zu gewähren sein.  

 

Sachverhalt: 

Der Antragsgegner (AG) führte ein Offenes Verfahren zur Beschaffung von preisgebundenen Schulbüchern und 

Arbeitsheften für 15 Schulen an 17 Standorten in seinem Kreisgebiet durch. Das Verfahren umfasste 5 Lose, die 

Lose 2 und 4 betrafen die Lieferung von Arbeitsheften. Die Zuschlagserteilung war auf 1 Los je Bieter limitiert.  

Die Parteien streiten über die Höhe des zu gewährenden Nachlasses gem. § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz 

(BuchPrG) bei der Lieferung von Arbeitsheften sowie die Möglichkeit der Nachforderung eines Eigennachweises 

bzw. eines Gütesiegels zur Nachhaltigkeit.  

Die Vergabe sollte ausschließlich an Bieter erfolgen, die bei Sammelbestellungen der Schulen den höchstzulässi-

gen Nachlass gem. § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG) anbieten. Der Zuschlag erfolgte auf das wirt-

schaftlichste Angebot (Preis 50 %, Nachhaltigkeit 20 %, Beratung 15 %, Reklamation 15 %).  

Auf eine Bieterfrage erklärte der AG, dass er sich als Schulträger mindestens bis Ende des Schuljahres 2022/23 

das Eigentum an den Arbeitsheften vorbehalte. Die Gewährung eines Rabattes gem. § 7 Abs. 3 BuchPrG sei daher 

statthaft. Die Satzung des AG sieht vor, dass Eltern und volljährige Schüler für die Beschaffung von Gegenständen 

und Materialien zahlungspflichtig sind, wenn diese im Unterricht verarbeitet werden und danach bei Ihnen verblei-

ben.  

Die Antragstellerin (ASt) rügte, dass die Forderung von Preisnachlässen für die Arbeitshefte (Lose 2 und 4) gegen 

§ 7 Abs. 3 BuchPrG verstoße. Angebote zu allen 5 Losen wurden durch die ASt fristgemäß eingereicht, einen 

geforderten Eigennachweis bzw. ein Gütesiegel zur Nachhaltigkeit legte sie jedoch nicht vor.  Der AG wies die 

Rüge der ASt zurück.  

Mit Nachprüfungsantrag an die Vergabekammer macht die ASt geltend, dass die geforderten Preisnachlässe ge-

gen den vergaberechtlichen Wettbewerbsgrundsatz verstoßen, da dieser zur Einhaltung des Vergaberechts ver-

pflichte. Der AG beschaffe die Arbeitshefte nicht zu seinem Eigentum i. S. von § 7 Abs. 3 BuchPrG. Das Eigentum 

müsse von gewisser Dauer sein und dürfe nicht nur vorübergehend erworben werden. Die Finanzierung erfolge 

über die satzungsgemäßen Kostenbeiträge der Eltern bzw. Schüler, die durch Übergabe dauerhaft das Eigentum 

an den Arbeitsheften erlangten.  

Der AG trägt vor, es fehle an der Antragsbefugnis, weil das Angebot der AG wegen des fehlenden Eigennachweises 

bzw. Gütesiegels nicht zuschlagsfähig sei. Zwölf weitere Bieter hatten alle geforderten Nachweise und Erklärungen 

eingereicht und jeweils die volle Punktzahl erhalten.  

Die Vergabekammer weist den Nachprüfungsantrag ohne mündliche Verhandlung zurück.  

Gegen die Entscheidung der Vergabekammer wendet sich die ASt mit sofortiger Beschwerde. Der AG habe der 

AG zu Unrecht wegen des Fehlens einer Eigenerklärung bzw. eines entsprechenden Gütesiegels als so genanntem 

Nachhaltigkeitsnachweis bei den Zuschlagskriterien 20 % der möglichen Wertungspunkte abgezogen.  Aus den 

Vergabeunterlagen gehe an keiner Stelle hervor, dass der Beleg mit dem Angebot einzureichen sei. Fehlt eine 

solche Forderung oder ist sie unklar, darf der Auftraggeber die Nichtvorlage des Nachweises nicht zum Nachteil 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/Gesetzesvorhaben/oeffentliche-konsultation-zur-transformation-des-vergaberechts.html
mailto:kathrin.buckesfeld@absthessen.de
https://www.gesetze-im-internet.de/buchprg/__7.html
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des Bieters werten. Zudem macht die ASt eine Rechtsverletzung geltend, da der geforderte Preisnachlass für die 

Lieferung der Arbeitshefte unzulässig sei.  

 

Entscheidung:  

Mit Teilerfolg! Das Vergabeverfahren war in den Stand vor Beginn der Angebotswertung zurückzuversetzen, wobei 

der Antragsgegner der Antragstellerin Gelegenheit zur Vorlage eines Eigennachweises bzw. Gütesiegels als Beleg 

für ressourceneinsparende, nachhaltige oder umweltschonende Verpackung oder Lieferung zu geben hatte. In die-

sem Punkt ist das Gericht der Argumentation der ASt gefolgt. 

Hinsichtlich der Absicht des „dauerhaften“ Eigentumserwerbs durch die öffentliche Hand in Bezug auf Möglichkeit 

der Gewährung eines Nachlasses orientiert sich das Gericht am Gesetzestext von § 7 Abs. 3 BuchPrG.  Es handelt 

sich um eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift. Ein bloßer Zwischenerwerb der Arbeitshefte zur kurzfristigen 

Weiterveräußerung fiele nicht unter § 7 Abs. 3 BuchPrG. Der zu bestimmende Zeitraum habe sich an der Dauer 

einer Verwendbarkeit der Arbeitshefte zu orientieren. Die ASt selbst geht davon aus, dass diese nach einem Schul-

jahr durchgearbeitet sind. Die nochmalige Ausgabe in einer Nachfolgeklasse ist durch die Eintragungen kaum 

zweckmäßig. Es macht für die Annahme eines „dauerhaften“ Eigentumserwerbes aber keinen Unterschied, ob der 

AG die Arbeitshefte nach Ablauf des Schuljahres mangels weiterer Nutzbarkeit den Schülern überlässt oder sie 

einem Entsorger übergibt. Die Konsequenz wäre, dass der AG die Arbeitshefte nach „Verbrauch“ langfristig archi-

viert, allein um in den Genuss der Preisnachlässe zu kommen. Solche eine Anforderung ist den zivilrechtlichen 

Regelungen über einen Eigentumserwerb aber gänzlich fremd. 

 

Praxistipp: 

Vergabeunterlagen sind immer so klar und eindeutig zu formulieren, dass Widersprüche vermieden werden. Wer-

den vorformulierte Vergabeunterlagen verwendet, ist zu prüfen, ob diese den Anforderungen genügen. Maßgeb-

lich ist dabei der Empfängerhorizont der potenziellen Bieter.  

 

OLG Rostock, Beschluss vom 01.09.2022, Az.:17 Verg 2/22 

 

Ansprechpartner: 

Lars Wiedemann, wiedemann@abst-mv.de, 0385 61738117 

 
 
Aufftragswertschätzung bei Planungsleistungen: HOAI hat keine Bindungswirkung  
 

Das Honorar zwischen Auftraggeber und leistendem Ingenieur kann unabhängig von den Vorgaben der HOAI ver-

einbart werden. Der Auftraggeber ist nicht (mehr) an die HOAI gebunden.  

Bei Fehlen einer ordnungsgemäßen Auftragswertschätzung durch den Auftraggeber ist die Vergabekammer zur 

eigenständigen Wertermittlung berechtigt und verpflichtet. Dabei ist der Verkehrs- oder Marktwert zum Zeitpunkt 

der Einleitung des Vergabeverfahrens zugrunde zu legen. Angebote, die in einem ersten, dann aber aufgehobenen 

Vergabeverfahren eingegangen waren, können dabei als Anhaltspunkte herangezogen werden. 

 

Sachverhalt: 

Der Antragsgegner (Ag.) schrieb Ingenieurleistungen für die technische Ausrüstung eines Küchenneubaus einer 

JVA in einem EU-weiten Vergabeverfahren aus. Der auf Basis der HOAI geschätzte Auftragswert wurde in der 

Bekanntmachung mit EUR 367.500 angegeben. 

Nachdem alle eingegangenen Angebote unterhalb des EU-Schwellenwertes lagen, hob der Ag. das Verfahren mit 

der Begründung auf, dass die Vergabeunterlagen korrigiert werden müssten, und führte im Anschluss ein nationa-

les Vergabeverfahren mit identischem Auftragsgegenstand durch.   

Dabei forderte der Ag. u. a. den ASt. unter Hinweis auf die Aufhebung der bekanntgemachten Ausschreibung 

erneut zur Abgabe eines Angebots auf. In dem Aufforderungsschreiben wies der Ag. darauf hin, dass im Laufe des 

Verfahrens die anrechenbaren Kosten durch eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie weiter konkretisiert worden 

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/KORE274202022
mailto:wiedemann@abst-mv.de
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seien und das geschätzte Honorar nun deutlich unter dem EU-Schwellenwert liege, weswegen das Verfahren auf 

nationaler Ebene durchgeführt werde.  

Der Antragssteller (Ast.) rügte u. a. die lediglich nationale Ausschreibung. Der Auftrag hätte EU-weit ausgeschrie-

ben werden müssen. Der Ag. wies die Rüge zurück und erteilte der Beigeladenen (B.) den Zuschlag. 

Daraufhin stellte der ASt. eine Nachprüfungsantrag bei der VK Baden-Württemberg, durch den er die Unwirksam-

keit des mit der B. geschlossenen Vertrages geltend machte. Der Auftrag hätte EU-weit ausgeschrieben werden 

müssen. Die Berufung des Ag. auf die Machbarkeitsstudie sei lediglich vorgeschoben. Der Auftragswert könne 

nicht anders als im aufgehobenen Vergabeverfahren festgelegt werden. Gegen einen niedrigeren Auftragswert 

spräche, dass bei den anrechenbaren Kosten für die Honorarberechnung weitere Kosten hätten berücksichtigt 

werden müssen. Hinzu komme eine starke Preiserhöhung im Küchenbereich. Fehlerhaft habe der Ag. die Hono-

rarzone II statt der Honorarzone III vorgegeben, die aufgrund der Planung von Großküchen wie die gegenständli-

chen erreicht sei. Einem öffentlichen Auftraggeber sei es verwehrt, durch bindende Vorgaben das durch die HOAI 

vorgegebene Basishonorar zu unterschreiten. Lege man die Honorarzone III zugrunde, werde der Schwellenwert 

überschritten. 

Die Ag. hatte eingewandt, dass schon für das aufgehobene Verfahren das Honorar mit EUR 191.530,24 ermittelt 

worden sei. Eine EU-weite Bekanntmachung sei allerdings erfolgt, da eine zeitlich nachfolgende RBK-Studie zu 

einem höheren Wert geführt habe. Dass der zunächst ermittelte niedrigere Wert zutreffend sei, zeigten die sowohl 

im aufgehobenen als auch im gegenständlichen Verfahren eingegangenen Angebote, die alle nicht den Schwel-

lenwert erreichten. 

Die Vergabekammer hatte den Nachprüfungsantrag wegen Unzulässigkeit verworfen, da der seinerzeitige EU-

Schwellenwert von EUR 214.000 nicht erreicht worden sei. Zwar habe der Ag. bei der Einleitung des Vergabever-

fahrens den Auftragswert unzutreffend geschätzt. Er habe sich auf eine Machbarkeitsstudie berufen, die bei Einlei-

tung des Vergabeverfahrens durch die RBK-Berechnung überholt gewesen sei. Die Honorarberechnung mit einem 

Nettohonorar von EUR 191.530,24 sei jedoch erst nach Verfahrensbeginn und damit zu einem nicht mehr relevan-

ten Zeitpunkt erstellt worden.   

Mangels ordnungsgemäßer Schätzung durch den Ag. hatte die Vergabekammer den Auftragswert eigenständig 

geschätzt.  Zugrunde zu legen seien die Angebote, die im aufgehobenen und im gegenständlichen Vergabeverfah-

ren abgegeben worden seien und die alle unterhalb des Schwellenwertes lägen. Die Auftragsgegenstände seien 

identisch. Die HOAI enthalte kein Preisrecht, an das der Ag. gebunden gewesen sei. Die in den Vergabeunterlagen 

angegebenen anrechenbaren Kosten müsse der ASt. gegen sich gelten lassen, da eine Fehlerhaftigkeit nicht be-

anstandet worden sei, obwohl dies möglich gewesen wäre. In beiden Verfahren seien dieselben Werte angegeben 

worden. Trotzdem sei der Ag. erkennbar zu deutlich abweichenden Baukosten gekommen. Da im aufgehobenen 

Vergabeverfahren der Antragsgegner ebenfalls schon die Honorarzone II angegeben hatte und dies nicht bean-

standet worden sei, könne die Wiederholung im gegenständlichen Vergabeverfahren nicht gerügt werden. 

Gegen den Beschluss der Vergabekammer legte der ASt. legte sofortigen Beschwerde ein.  

 
Beschluss OLG: 
Ohne Erfolg! Die sofortige Beschwerde war zulässig, aber unbegründet, da der EU-Schwellenwert nicht erreicht 

worden sei.  Zu Recht habe die Vergabekammer den Auftragswert selbst geschätzt mit dem Ergebnis, dass der 

maßgebliche Schwellenwert von 214.000 € nicht erreicht wurde. Wie sie ausgeführt habe, sei der Auftragswert-

schätzung der Verkehrs- oder Marktwert zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens zugrunde zu legen 

(§ 3 Abs. 3 VgV).  

Eingeleitet wurde das zweite Verfahren durch die Aufforderung zur Angebotsabgabe. Zu diesem Zeitpunkt hätten 

die besten Anhaltspunkte für eine Auftragswertschätzung die Angebote geboten, die im ersten, aufgehobenen Ver-

gabeverfahren eingegangen waren. Denn die beiden Ausschreibungen hatten den gleichen Auftragsinhalt und die 

gleiche Aufgabenbeschreibung. Dass die Angebote einen realistischen Ausgangspunkt für die Auftragswertschät-

zung geboten haben, sei dadurch bestätigt worden, dass die Angebote des zweiten, gegenständlichen Vergabe-

verfahrens sogar niedriger waren als die des ersten, aufgehobenen Vergabeverfahrens. 

Der Verwertbarkeit der Angebote für die Auftragswertschätzung stehe nicht entgegen, dass der Ag. die ausge-

schriebenen Ingenieurarbeiten angeblich nicht der Honorarzone II hätte zuordnen dürfen. Auch wenn eine Zuord-

nung zu Honorarzone III hätte erfolgen müssen, hätten im aufgehobenen Vergabeverfahren sämtliche Bieter (also 



Auftragswesen       
          Aktuell                                                                              

Februar 2023 
 

Auftragsberatungsstellen in Deutschland – Unser Service ist Ihr Gewinn! 
5 

auch der Ast.) Angebote unter Zugrundelegung der Honorarzone II angeboten, sodass sich der Ag. hinsichtlich der 

Zuordnung hätte bestätigt fühlen dürfen. Die Zuordnung der ausgeschriebenen Leistungen zu Honorarzone II sei 

vertretbar, da nicht ersichtlich sei, dass die Aufgabe mehr als durchschnittliche Anforderungen gestellt habe. 

Schließlich stehe auch § 76 VgV der Kostenschätzung anhand der eingegangenen Angebote nicht entgegen, ins-

besondere nicht der Zuordnung der ausgeschriebenen Leistungen zur Honorarzone II.  

Das Honorar zwischen dem Ag. und dem leistenden Ingenieur könne unabhängig von den Vorgaben der HOAI 

vereinbart werden. Der Ag. sei nicht an die HOAI gebunden. Denn laut EuGH liege in der Vorgabe verbindlicher 

Honorare für die Planungsleistungen von Architekten und Ingenieuren ein Verstoß gegen EU-Recht (EuGH, Urteil 

vom 04.07.2019 - C-377/17).  

Im Hinblick auf diese EuGH-Entscheidung sei § 76 Abs. 1 Satz 2 VgV mit Wirkung ab 19.11.2020 geändert worden. 

Ein öffentlicher Auftraggeber könne nicht an den Vorgaben der HOAI festgehalten werden, obwohl durch Änderung 

des § 76 Abs. 1 Satz 2 VgV eine Bindungswirkung gerade beseitigt worden sei.  

Vorgaben der HOAI könnten somit der Berücksichtigung der im aufgehobenen Vergabeverfahren eingegangenen 

Angebote und damit der Auftragswertschätzung für das gegenständliche Vergabeverfahren nicht entgegenstehen, 

selbst wenn die Angebote aufgrund der Vorgaben zu den Baukosten und aufgrund der Zuordnung zur Honorarzone 

II unter dem Basishonorar der angeblich einschlägigen Honorarzone III lägen. 

Praxistipp: 
Die HOAI enthält kein verbindliches Preisrecht mehr, sodass der öffentliche Auftraggeber seit dem 19.11.2020 nicht 

mehr an sie gebunden ist. Planungshonorare können unabhängig von den Vorgaben der HOAI vereinbart werden. 

Eine Unterschreitung des von der HOAI vorgegebenen Basishonorars bei der Auftragswertschätzung von Pla-

nungsleistungen ist zulässig. 

Für die Auftragswertschätzung ist auf den Verkehrs- oder Marktwert bei Einleitung des Vergabeverfahrens abzu-

stellen. Angebote aus früheren Verfahren können als Anhaltspunkt dienen. 

 

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 04.05.2022, 15 Verg 1/22 

 

Ihre Ansprechpartnerin 

Petra Bachmann, petra.bachmann@abst-brandenburg.de, 0331 95 12 90 95 
 
 

  

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mbd/page/bsbawueprod.psml;jsessionid=D4124C4ACD821A14EF6D6F29226869FF.jp81?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR062410016BJNE007701125&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mbd/page/bsbawueprod.psml;jsessionid=D4124C4ACD821A14EF6D6F29226869FF.jp81?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR062410016BJNE007701125&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mbd/page/bsbawueprod.psml;jsessionid=D4124C4ACD821A14EF6D6F29226869FF.jp81?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR062410016BJNE007701125&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE536012022&psml=bsbawueprod.psml&max=true
mailto:petra.bachmann@abst-brandenburg.de
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 International ______________________________  
 

Aus der EU 

GTAI ‒ Ausschreibungshinweise jetzt kostenfrei verfügbar 

 

Die Germany Trade & Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (GTAI) bietet eine 

umfassende deutschsprachige Plattform zu Auftragsmöglichkeiten aus Vorhaben, die durch Geberinstitutionen fi-

nanziert werden. Hier besteht die Möglichkeit, der Einrichtung eines individuellen kostenlosen Benachrichtigungs-

service „Tender & Projects daily“.  

Seit dem 01.01.2023 sind alle Ausschreibungshinweise zu geberfinanzierten Vorhaben kostenlos zu finden. Die 

Nutzung der Ausschreibungs- und Projekthinweise erfordert lediglich eine Anmeldung bei der GTAI. Die Ausschrei-

bungsplattform veröffentlicht jährlich mehr als 16.000 Meldungen zu internationalen Ausschreibungen. Auch Früh-

informationen zu Entwicklungsprojekten sind kostenfrei erhältlich. Die Projekt- und Ausschreibungsinformationen 

der GTAI finden Sie hier. 

 

 

Verordnung über wettbewerbsverfälschende Subventionen aus Drittstaaten tritt in Kraft 

 

Am 12.01.2023 trat die Verordnung über Subventionen aus Drittstaaten in Kraft. Diese neuen Vorschriften gegen 

Wettbewerbsverfälschungen erlauben es der EU, offen für Handel und Investitionen zu bleiben und dabei gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für alle im Binnenmarkt tätigen Unternehmen zu gewährleisten. Die neuen Vorschrif-

ten befugen die Kommission, finanzielle Zuwendungen zu prüfen, die in der EU wirtschaftlich tätige Unternehmen 

von Nicht-EU-Staaten erhalten, und gegen dadurch entstehende Wettbewerbsverfälschungen vorzugehen. 

 

Die Verordnung wurde im Mai 2021 von der Kommission vorgelegt und im Juni 2022, also in Rekordzeit, vom Eu-

ropäischen Parlament und dem Rat angenommen.  

 

Über die Instrumente der Verordnung hatten wir bereits im Newsletter 01/2023 berichtet.  

 

Nächste Schritte 

Nachdem die Verordnung nun in Kraft getreten ist, beginnt ihre entscheidende Umsetzungsphase. Die Verordnung 

wird dann ab dem 12.06.2023 angewendet. Ab diesem Datum ist die Kommission befugt, von Amts wegen Prüfun-

gen einzuleiten. Der Anmeldepflicht müssen Unternehmen ab dem 12.10.2023 nachkommen. 

Die Kommission wird in den kommenden Wochen einen Entwurf einer Durchführungsverordnung vorlegen, in der 

die anzuwendenden Vorschriften und Verfahren erläutert werden. Das beinhaltet Anmeldeformulare für Zusam-

menschlüsse und öffentliche Vergabeverfahren, Vorgaben zur Berechnung von Fristen, für die Akteneinsicht und 

für die Vertraulichkeit von Informationen. Die Interessenträger haben dann vier Wochen Zeit, um Anmerkungen zu 

diesen Durchführungsvorschriften im Entwurf zu übermitteln, bevor sie Mitte 2023 endgültig verabschiedet werden. 

Die Verordnung finden Sie unter hier. 

 

Quelle: EU-Kommission 

 
Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, muellers@abz-bayern.de, 089 511 631 72 

 

  

https://www.gtai.de/de/trade/ausschreibungen-projekte?mc=gtai-mailing.werbung.gtai.auschreibungen.hinweise-kostenfrei
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_4190
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022R2560&qid=1673254237527
mailto:muellers@abz-bayern.de
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XStandards-Einkauf 

 

Der IT-Interoperabilitätsstandard „XVergabe“ soll durch den neueren EU-Standard „eForms“ in seiner deutschen 

Ausprägung ersetzt werden. Als übergeordneter Rahmen soll die Standardfamilie „XStandards-Einkauf“ (kurz: 

XSE) dienen. In seiner Sitzung vom 10. November hat der IT-Planungsrat das Betriebskonzept „XStandards-Ein-

kauf“ (XSE) sowie den Betrieb von XStandards zum 01.01.2023 beschlossen.  

Unter dem Begriff „XStandards-Einkauf“ sollen die Betriebs- und Weiterentwicklungs-aufgaben der Standards der 

öffentlichen Beschaffung gebündelt werden. Ziel sei eine Vereinheitlichung der digitalen Prozesslandschaft von 

öffentlichem Einkauf und Beschaffung. Die Standardfamilie umfasst die Standards eForms, XRechnung, XBestel-

lung und Peppol. Zukünftig können weitere Bestandteile hinzukommen. Als Bestandteil dieser Standardfamilie er-

setzt der EU-Standard eForms den bisherigen IT-Interoperabilitätsstandard XVergabe, wie der Planungsrat eben-

falls beschlossen hat 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.: eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, Tel.: 

0611-974588-0 

 

 

 

 

 

 Aus den Bundesländern ____________________  
 

Bayern: Vergabe von kommunalen Aufträgen ‒ Wissensplattform zu nachhaltiger Beschaffung 

 

Mit Schreiben vom 11.01.2023 hat das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMI) 

auf die vom Staatsministerium der Finanzen und für Heimat (StMFH) bereitgestellte digitale Wissensplattform mit 

Musterunterlagen zu nachhaltigen Beschaffungen hingewiesen. Diese wurden vom Freistaat Bayern in einer Ar-

beitsgruppe unter Beteiligung aller Ressorts erarbeitet und kann auch von kommunalen Auftraggebern als Vorlage 

für geeignete Vergabeverfahren genutzt werden.  

Das Schreiben des StMi finden Sie hier. 

Zur Datenbank gelangen Sie hier.  

 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, muellers@abz-bayern.de, Tel.: 089 511 631 72 

 

 

Hessen: Regelungen zu Stoffpreisgleitklauseln verlängert 

Mit Datum vom 13.01.2023 sind die Erlasse zur Verlängerung der Regelungen zu Stoffpreisgleitklauseln des 

HMWEVW und HMdIS bis zum 30. Juni verlängert worden. Hiermit wird die Empfehlung für hessische Kommunen, 

die Regelungen des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zu Stoffpreisgleitklauseln 

(Erlass des BMWSB vom 06.12.2022 zur Verlängerung der Sonderregelungen des Bundes) sowie ergänzende 

landesrechtliche Bestimmungen des HMdF (Erlasse vom 29.04.2022 und 08.07.2022) entsprechend anzuwenden, 

ausgesprochen. Die zuständigen hessischen Ministerien hatten diese Empfehlungen an die Kommunen zuletzt mit 

Schreiben vom 18.05.2022 und 20.07.2022 herausgegeben. 

Erlass des HMdF zur Verlängerung der Stoffpreisklausel  
Ergänzender Erlass für Kommunen zur Anwendung von Preisgleitklauseln  

https://xeinkauf.de/
mailto:eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de
https://www.stmi.bayern.de/kub/kommunale_vergaben/index.php
https://fm.cloud.bayern.de/index.php/s/yOV5CY1nhePhHQi
mailto:muellers@abz-bayern.de
https://www.absthessen.de/pdf/HMdF_Erlass_Verlängerung_Stoffpreisgleitklausel_Land_2023.pdf
https://www.absthessen.de/pdf/2023_01_10_Ergänzender_Erlass_Kommunen_Lieferengpässe_Stoffpreisänderungen_Anwendung_von_Preisgleitklauseln.pdf
https://www.absthessen.de/pdf/2023_01_10_Ergänzender_Erlass_Kommunen_Lieferengpässe_Stoffpreisänderungen_Anwendung_von_Preisgleitklauseln.pdf
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Erlass des HMdF vom 08.07.2022  
Arbeitshilfe zur Stoffpreisgleitung  
Beispiel VHB Arbeitshilfe zur Stoffpreisgleitung  
Abrechnungsbeispiel zur Stoffpreisgleitung 
Klarstellung  
VHB 225a  
Hinweisblatt VHB 225a 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.: eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, Tel.: 

0611-974588-0 

 

 

Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz: Vergaberechtliche Erleichterungen  

 

Mit den Rundschreiben des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-

bau vom 30. November 2021 und 2. Juni 2022 wurden den Vergabestellen des Landes und der Kommunen Er-

leichterungen bei der Durchführung von Vergabeverfahren zur Verfügung gestellt. Die Vergabestellen in den von 

der Flutkatastrophe besonders betroffenen Gebieten sind nach wie vor auf eine spürbare Entlastung bei den admi-

nistrativen Vorgaben für Beschaffungen angewiesen, um zu einem beschleunigten Wiederaufbau beizutragen. In 

der Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. März 2024 können öffentliche Aufträge über Liefer-, Dienst- und Bauleistungen 

unterhalb der EU-Schwellenwerte, die unmittelbar oder mittelbar zur Bewältigung der Flutkatastrophe in den be-

troffenen Landkreisen beitragen, nach den allgemeinen Grundsätzen im Sinne der Nummer 5.2.1 der Verwaltungs-

vorschrift „Öffentliches Auftragswesen in Rheinland-Pfalz“ in einem wettbewerbsoffenen Verfahren (Nummer 5.4) 

vergeben werden. Auf die Dokumentationspflicht wird ausdrücklich hingewiesen. Für Verfahren oberhalb der EU-

Schwellenwerte wird auf das Rundschreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 17. August 

2021 hingewiesen.  

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Dagmar Lübeck, luebeck@abc-rlp.de, 0651 9756 716 

 

Sachsen-Anhalt: Verordnung über die Auftragswerte nach der Unterschwellenvergabeordnung und der 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A – Ausgabe 2019 – (Auftragswerteverordnung – 

AwVO) vom 16. Dezember 2022 

 

Die neue Auftragswerteverordnung ist zum 02. Januar 2023 in Kraft getreten und tritt mit Ablauf des 31.12.2023 

außer Kraft.  

Die Verordnung können Sie hier abrufen.  

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Andrea Broll, 0391 6230 446, info@sachsen-anhalt.abst 

 

 

  

https://www.absthessen.de/pdf/Materialpreissteigerungen%20und%20Lieferengpässe%20Land%2008.07.2022.pdf
https://www.absthessen.de/pdf/20220629%20T12%20Arbeitshilfe%20Stoffpreisgleitung.xlsx
https://www.absthessen.de/pdf/20220629%20T12%20Arbeitshilfe%20Stoffpreisgleitung.xlsx
https://www.absthessen.de/pdf/20220629%20T12%20Beispiel%20VHB%20Arbeitshilfe%20Stoffpreisgleitung.xlsx
https://www.absthessen.de/pdf/20220629%20T12%20Beispiel%20VHB%20Arbeitshilfe%20Stoffpreisgleitung.xlsx
https://www.absthessen.de/pdf/Abrechnungsbeispiel-Stoffpreissteigerungen.pdf
https://www.absthessen.de/pdf/Abrechnungsbeispiel-Stoffpreissteigerungen.pdf
https://www.absthessen.de/pdf/Erlass_2206_Klarstellung.pdf
https://www.absthessen.de/pdf/VHB%20225a_2206.pdf
https://www.absthessen.de/pdf/Hinweisblatt_VHB%20225a_2206.pdf
mailto:eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de
mailto:luebeck@abc-rlp.de
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-UVgOAuftrWVSTrahmen
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 Veranstaltungen ___________________________  
 

26. Januar 2023: Sicherer Umgang mit Lieferengpässen und explosionsartigen Materialpreissteigerungen 

Stoffpreisgleitklausel als Allheilmittel? 

Lieferengpässe und explosionsartige Materialpreissteigerungen sind aktuell an der Tagesordnung. Öffentliche Auf-

traggeber sollten sich mit dem Thema in jedem Verfahrensstadium der Beschaffung auseinandersetzen und prüfen, 

wie sie weiterhin im Wettbewerb mehrerer Bieter wirtschaftliche Angebote erhalten bzw. als Auftraggeber rechtzei-

tig noch die Vorsorge treffen können, keine Verzögerung im Bauablauf zu riskieren. Im VHB Formblatt 225 stehen 

für die Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln ein Musterformular sowie eine Anwendungsrichtlinie zur Verfü-

gung.  

Besprochen werden insbesondere auch die rechtlichen Rahmenbedingungen der Regelungen zur Stoffpreisgleit-

klausel: Bieter haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, auf die Vereinbarung einer solchen Re-

gelung hinzuwirken. Öffentliche Auftraggeber müssen sich mit dem Thema der Risikoverteilung befassen, auch bei 

bestehenden Verträgen, wenn dies die Bieterseite fordert. Hierzu werden die Vorgaben ausdem Erlass vom 

25.03.2022 des BMWSB wie auch der Erlass vom 29.04.2022 des HMdF auch aus Bietersicht besprochen.  

 

Das hessische Finanzministerium hat am 29. April 2022 unter Bezugnahme auf den Erlass des BMWSB vom 25. 

März einen Erlass mit Hinweisblatt zum Thema „Lieferengpässe und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien 

als Folge des Ukraine‐Kriegs“ herausgebracht. Er erfasst Baumaßnahmen des Landes, womit auch Zuwendungs-

empfänger gemeint sind. Zuvor hatten auch bereits zwei Bundesministerien für ihre Bundesbehörden Erlasse zu 

Stoffpreisklauseln veröffentlicht (vgl. https://www.absthessen.de/aktuelles-neuigkeiten.html). 

Es bestehen verschiedenen Möglichkeiten, die Klausel auch bei laufenden Verfahren einzubeziehen. Je nach Fall-

konstellation reichen sie von nachträglicher Einbeziehung bis Zurückversetzung des Verfahrens, um den Wettbe-

werb im Verfahren zu erhalten oder drohende Streitigkeiten bei der Bauausführung zu vermeiden. 

Es herrscht erhebliche Unsicherheiten bei Auftraggebern, wie die Stoffpreisgleitklauseln auf Basis der VHB Form-

blatt 225 in einem konkreten Vergabeverfahren umzusetzen sind. Der Fragenkatalog ist lang, angefangen von 

Fragen wie, ob Stoffpreisgleitklauseln auf die Angebotspreise auf die Angebotspreise Einfluss haben und wie bei 
einem umfangreichen Leistungsverzeichnis zu verfahren ist. 
Das Seminar soll insbesondere auf praxisorientierten Fragen Antworten geben und für einen sicheren Umgang mit 

Stoffpreisgleitklauseln bei Auftraggebern sorgen. 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

Termin:   26. Januar 2023, 8:30 – ca. 12:30 Uhr - Das Seminar findet online statt! 

Referent:   Dipl.-Verwaltungswirt Hans-Peter Müller, bis 2020 Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie 

Teilnahmeentgelt:  190 € 

 

 

07. Februar und 08. März 2023 Vergaberecht für Einsteiger: Anfängerkurs für Auftraggeber und Bieter 

ohne Vorkenntnisse  

Das Seminar richtet sich an diejenigen, die bislang noch keine Erfahrung im Vergaberecht gesammelt haben. Ziel 

ist, Ihnen die Struktur und die Grundsätze des Vergaberechts näher zu bringen. Sie lernen die wichtigsten Rege-

lungen kennen und erhalten praktische Hinweise, wie Sie als Auftraggeber ein Vergabeverfahren vorbereiten und 

durchführen. Als Bieter lernen Sie, was bei einer Teilnahme an einer Ausschreibung beachtet werden muss und 

wie Sie häufig gemachte Kardinalfehler vermeiden können. Anhand aktueller Beispiele aus der Rechtsprechung 

werden die vergaberechtlichen Grundlagen praxisnah erläutert. Das Seminar lässt Raum für Ihre Fragen und ge-

meinsame Diskussion. 

https://www.absthessen.de/aktuelles-neuigkeiten.html
http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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Das öffentliche Beschaffungswesen ist ein Milliardenmarkt, über dessen besondere Regelungen ein akquirierendes 

Unternehmen Kenntnisse besitzen muss, wenn es erfolgreich Aufträge erlangen will. Das Vergaberecht umfasst 

eine Vielzahl von Regelungen, die öffentliche Auftraggeber beim Beschaffen von Baumaßnahmen, dem Kauf von 

Gütern oder bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung einhalten müssen. 

Erörtert werden die Regelungen bei EU-weiten Verfahren sowie bei kleineren Auftragswerten im sogenannten „Un-

terschwellenbereich“, soweit sie sich auf Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen beziehen. Es werden zudem 

die seit dem 1. September 2021 geltenden Regelungen des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes sowie 

der Gemeinsame Runderlass für das Öffentliche Beschaffungswesen (Vergaberlass) besprochen. 

Solange die aktuell andauernde Pandemielage Präsenzveranstaltungen nicht zulässt, werden unsere Seminare 

digital über die Plattform „Microsoft Teams“ angeboten.  

 
Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Infos zum Seminarinhalt und kön-

nen sich direkt online anmelden. 

 

Termin 1:  07. Februar 2023, 8:30- 14:00 Uhr, - Das Seminar findet online statt! 

Termin 2:  08. März 2023, 8:30- 14:00 Uhr, - Das Seminar findet online statt! 

 

Referentin:  Syndikusrechtsanwältin Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt: 190,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

 

23. Februar 2023: Einführungsseminar zur elektronischen Vergabe mit der eHAD 

Dieses Seminar wendet sich an öffentliche Auftraggeber in Hessen und Planungsbüros, die im Auftrag öffentlicher 

Auftraggeber in Hessen Vergabeverfahren durchführen und bisher die HAD-Erfassungssoftware genutzt haben. In 

dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, die elektronische Vergabe der eHAD und die eingesetzte Software, 

den AI VERGABEMANAGER, kennenzulernen und die grundlegende Anwendung zu erlernen. 

 
Anhand von Beispielen in der eHAD-Testumgebung werden Ihnen ein bis zwei vollständige elektronische Verga-

beprozesse (VgV /VOB) von der Erfassung bis hin zur Zuschlagserteilung und Archivierung vorgeführt und erläu-

tert. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die Besonderheiten in der Durchführung von Beschränkten Ausschreibun-

gen/Freihändigen Vergaben mit dem AI VERGABEMANAGER. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Informationen und können sich direkt 

online anmelden. 

Termin:   23. ‚Februar 2023, 9:30 – ca. 16.00 Uhr – Das Seminar findet online statt! 

 

Referentin:   Doris Stiehl, Informatikerin B. Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt:  100 € 

 

 

02. und 29. März 2023: Vertiefungsseminar Vergaberecht: Praxisrelevante Themen der aktuellen Recht-

sprechung  

Das Seminar ist für Teilnehmer mit gefestigter Praxiserfahrung zu empfehlen und geht auf die Vergabe und Ange-

botserstellung aller Leistungsarten ein. Ziel ist es, den Teilnehmern differenziertes Wissen zu ausgewählten The-

menkomplexen zu vermitteln.  

Ausführlich wird auf Unterschiede des EU-Verfahrensrechts zum nationalen, insbesondere hessischen Vergabe-

recht eingegangen. Wir vermitteln Auftraggebern und Bietern aktuelle und vertiefende Kenntnisse anhand neuster 

Entscheidungen der Vergabekammern und Gerichte.  

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
file:///C:/Users/eva.braun/AppData/Local/Temp/$$dv$$/www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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Auftraggeber lernen, welche Kardinalfehler im Verfahren unbedingt zu vermeiden sind und Verfahrenskorrekturen, 

die eine Fortsetzung des Verfahrens ermöglichen. Den Bietern werden Strategien erläutert, wie sie alle nötigen 

Informationen zur Angebotsabgabe erhalten und einen Angebotsausschluss vermeiden können. In allen Themen-

schwerpunkten informieren wir Sie jeweils über aktuelle Entscheidungen.  

Bringen Sie Ihre Praxiserfahrungen und -probleme in die Diskussion ein. Das Seminar strebt einen Austausch zu 

allen angesprochenen Fragen zwischen Unternehmen, Auftraggebern und Referenten an. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Infos zum Seminarinhalt und kön-

nen sich direkt online anmelden 

 

Termin 1:   02. März 2023, 9:00 - 13:30 Uhr – Das Seminar findet online statt! 

Termin 2:   29. März 2023, 9:00 - 13:30 Uhr – Das Seminar findet online statt! 

 

Referenten: Syndikusanwältin Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin ABSt Hessen, Wiesbaden 

   Dr. Peter Braun, Partner Dentons, Frankfurt 

Teilnahmeentgelt: 190,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 
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